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Artikel 1

Die Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und den 
Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden Schulen 
vom 1. Juli 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 507), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 6. Mai 2024 (Mittl.bl. BM M-V S. 110) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	� In § 2 Absatz 6 Satz 2 werden vor den Wörtern „bis zum 15. De
zember“ die Wörter „in der Regel“ eingefügt.

2.	 Dem § 4 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

	� „Die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers erscheint 
gefährdet, wenn zu einem Stichtag aufgrund der Leistungen 
der Schülerin oder des Schülers entsprechend den jahrgangs- 
und bildungsgangbezogenen Versetzungsregelungen der §§ 7, 
8, 11, 13, 15 und 16 eine Versetzung nicht möglich wäre. Die 
Möglichkeit zur Gewährung eines Notenausgleiches gemäß 
§§ 9 und 14 bleibt hierbei unberücksichtigt.“

3.	 § 4 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

I. Amtlicher Teil

Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und 
den Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden Schulen

Vom 11. November 2024

Aufgrund des § 69 Nummer 4 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 
2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. M-V S. 920) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:

Schwerin, den 11. November 2024

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2024 S. 306
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Artikel 1

Die Schulabschlussverordnung vom 23. Januar 2023 (Mittl.bl. 
BM M-V S. 6) wird wie folgt geändert:

1.	 § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	� „Die Berufsreife erwerben Schülerinnen und Schüler sowie 
Kursteilnehmende, wenn sie in allen Unterrichtsfächern ge
mäß § 62 Absatz 4 des Schulgesetzes mindestens ausreichen-
de Leistungen erzielen.“

2.	 § 5 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

		�  „(1) Schülerinnen und Schüler werden zur Prüfung zum 
Erwerb der Mittleren Reife zugelassen, wenn sie Regiona-
len Schulen oder Kooperativen und Integrierten Gesamt-
schulen der Jahrgangsstufe 10 oder Freien Waldorfschu-
len der Jahrgangsstufe 12 des nichtgymnasialen Bildungs-
gangs angehören und in allen Unterrichtsfächern mindes-
tens ausreichende Jahresnoten erzielt haben. Vor der Zu-
lassung zur Prüfung werden die Jahresnoten für alle Un-
terrichtsfächer als Dezimalwert mit einer Stelle nach dem 
Komma festgelegt, wobei die zweite Stelle nach dem 
Komma unberücksichtigt bleibt.“

	 b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

		�  „(2) Hat die Schülerin oder der Schüler in höchstens zwei 
Unterrichtsfächern die Jahresnote „mangelhaft“, erfolgt 
grundsätzlich ein Notenausgleich durch eine mindestens 
befriedigende Jahresnote gemäß § 9 Absatz 2 und 3 der 
Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und den 
Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden 
Schulen. Beträgt die erste Stelle des ermittelten Dezimal-
wertes der Jahresnote nach dem Komma fünf, ist unter 
Berücksichtigung der Leistungsentwicklung der Schüle-
rin oder des Schülers nach pädagogischem Ermessen 
durch die Fachlehrkraft zu entscheiden, ob ab- oder aufge-
rundet wird.“

	 c)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3.	 § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	� „(1) Bis zwei Werktage vor Beginn der schriftlichen Prüfung 
werden die Jahresnoten für alle Unterrichtsfächer gemäß § 5 
in die Notenlisten eingetragen und den Prüflingen bekanntge-
geben.“

4.	 § 7 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

		�  „(1) Für die Durchführung von Prüfungen wird eine Prü-
fungskommission eingesetzt, die aus einem vorsitzenden 
Mitglied und zwei weiteren Mitgliedern, in der Regel den 
Klassenleitungen der Jahrgangsstufe 10, besteht. Das vor-
sitzende Mitglied der Prüfungskommission ist die Schul-
leitung, im Falle der Verhinderung deren Stellvertretung. 
Es beruft die weiteren Mitglieder der Prüfungskommissi-
on, regelt deren Vertretung und bestimmt innerhalb der 
Prüfungskommission eine Protokollführung. Die zustän-
dige untere Schulbehörde kann den Vorsitz abweichend 
von Satz 2 regeln.“

	 b)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		  aa)	� In Nummer 5 werden die Wörter „Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kursteil-
nehmende“ ersetzt. 

		  bb)	� In Nummer 6 werden nach dem Wort „Erziehungsbe-
rechtigten“ die Wörter „oder Sorgeberechtigten“ 
durch die Wörter „im Sinne des § 138 Absatz 2 des 
Schulgesetzes“ ersetzt und die Wörter „Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kurs-
teilnehmenden“ ersetzt.

5.	 § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

	 a)	� In Nummer 1 werden die Wörter „Fachprüfungsleiterin 
oder dem zuständigen Fachprüfungsleiter“ durch das 
Wort „Fachprüfungsleitung“ und die Wörter „Zweitkor-
rektorinnen und -korrektoren“ durch das Wort „Zweitkor-
rigierenden“ ersetzt.

	 b)	 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

		�  „2. für die Unterrichtsfächer der mündlichen Prüfung und 
für den praktischen Teil einer Prüfung in der Regel aus 
drei Mitgliedern – der zuständigen Fachprüfungsleitung, 
der prüfenden Lehrkraft sowie der Protokollführung. Be-
steht der Ausschuss im organisationsbedingten Ausnah-
mefall aus zwei Mitgliedern, führt die zuständige Fach-
prüfungsleitung gleichzeitig das Protokoll.“

Erste Verordnung zur Änderung der
Schulabschlussverordnung

Vom 26. November 2024

Aufgrund des § 32 Absatz 3 Satz 5, des § 33 Satz 4, des § 69 Nummer 6 sowie des § 131 Nummer 3 und 4 in Verbindung mit § 19 
Absatz 4, § 67 sowie § 118 Absatz 3 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V 
S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. M-V S. 920) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:
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6.	 § 9 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

		�  „(1) Die Klassen- oder Kursleitungen sowie Fachlehrkräf-
te beraten die Schülerinnen und Schüler, sofern diese noch 
nicht volljährig sind, auch ihre Erziehungsberechtigten, 
umfassend:

		  1.	 über Erfolgschancen bei Prüfungsteilnahme,

		  2.	 über mögliche Alternativen zur Prüfung und

		  3.	 bei der Wahl der mündlichen Prüfungsfächer.“

	 b)	� In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Schülerinnen und 
Schüler“ durch das Wort „Prüflinge“ ersetzt.

	 c)	� In Absatz 3 werden nach dem Wort „Erziehungsberechtig-
ten“ die Wörter „oder Sorgeberechtigten“ gestrichen.

7.	 § 10 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		  aa)	� In Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Kunst“ 
die Wörter „und Gestaltung“ eingefügt.

		  bb)	 Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

			   „Es gilt § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2.“

	 b)	� Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

		�  „(4) Die Prüfungsunterlagen sind zu jeder Zeit hinrei-
chend gegen Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Nach 
der Übergabe durch die Schulbehörden an die Schule trägt 
die Schulleitung die Verantwortung für die sichere Aufbe-
wahrung der Prüfungsunterlagen. Die fachbezogenen 
Prüfungsunterlagen sind den verantwortlichen Lehrkräf-
ten gemäß den Durchführungshinweisen der obersten 
Schulbehörde zur Verfügung zu stellen.“

	 c)	� In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Korrektorinnen 
und Korrektoren“ durch das Wort „Korrigierenden“ er-
setzt.

8.	 § 11 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Prüfungskom-
mission“ die Wörter „oder nach Wahl des Prüflings“ ein-
gefügt und nach dem Wort „Prüfungen“ wird das Wort 
„weitere“ gestrichen.

	 b)	� In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Erziehungsbe-
rechtigten“ die Wörter „oder Sorgeberechtigten“ gestri-
chen.

	 c)	� In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Fachprüfungsleite-
rin oder dem Fachprüfungsleiter“ durch das Wort „Fach-
prüfungsleitung“ ersetzt.

	 d)	 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

		�  „(8) Nach jeder mündlichen Prüfung ist vom Fachprü-
fungsausschuss auf Vorschlag der prüfenden Fachlehr-
kraft die Prüfungsnote für das jeweilige Fach festzulegen. 
Für jeden Prüfling werden die Ergebnisse in allen Prü-
fungsfächern als Dezimalwert mit einer Differenzierung 
zum Zwecke der Leistungsabstufung entweder mit n,0 
oder n,3 oder n,7 festgelegt sowie in das Protokoll und die 
Notenliste eingetragen. Sowohl der festgelegte Dezimal-
wert als auch die Prüfungsnote werden dem Prüfling un-
mittelbar nach Abschluss der jeweiligen mündlichen Prü-
fung mitgeteilt. Auf Verlangen des Prüflings werden die 
wesentlichen Gründe der Bewertung der Prüfungsleistung 
erläutert. Bringt der Prüfling im Anschluss an die Prüfung 
begründete Einwände vor, ist auf diese einzugehen. Einer 
schriftlichen Begründung bedarf es nicht.“

9. 	 § 12 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 1 Satz 2 werden jeweils nach dem Wort „Erzie-
hungsberechtigten“ die Wörter „oder Sorgeberechtigten“ 
gestrichen und die Wörter „Klassenleiterin oder den Klas-
senleiter beziehungsweise die Kursleiterin oder den Kurs-
leiter“ durch die Wörter „Klassen- oder Kursleitung“ er-
setzt. 

	 b)	� In Absatz 4 werden die Wörter „Förderverordnung Son-
derpädagogik“ durch die Wörter „Förderverordnung Le
sen, Rechtschreiben, Rechnen“ ersetzt.

10.	§ 13 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 2 werden die Wörter „Für Folgen“ durch das 
Wort „Bei“ ersetzt.

	 b)	� In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Erziehungsbe-
rechtigten“ die Wörter „oder Sorgeberechtigten“ gestrichen.

	 c)	� In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kursteilneh-
mende“ ersetzt.

11.	� In § 16 Satz 2 werden nach dem Wort „Erziehungsberechtig-
te“ die Wörter „oder Sorgeberechtigte“ gestrichen.

12.	§ 18 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

		�  „In allen Prüfungsfächern werden für jeden Prüfling die 
Jahresnoten als Note mit einer Stelle nach dem Komma 
angegeben.“

	 b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

		  aa)	 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

			�   „2. In den Unterrichtsfächern ohne Prüfung wird 
durch die unterrichtende Lehrkraft aus der Jahresnote 
eine Endnote gemäß § 62 Absatz 4 des Schulgesetzes 
nach den Regelungen in Nummer 1 festgelegt.“
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		  bb)	� In Nummer 6 Satz 2 werden die Wörter „erfolgen 
kann“ durch das Wort „erfolgt“ ersetzt.

13.	§ 19 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt. 

	 b)	 Absatz 3 wird aufgehoben.

14.	�In § 23 Absatz 3 werden nach dem Wort „Kunst“ die Wörter 
„und Gestaltung“ eingefügt. 

15.	§ 27 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	� „Das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission beruft 
zur Protokollführung das weitere Mitglied und regelt dessen 
Vertretung.“

16. �	In § 28 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „eine qualifizierte 
Prüferin oder einen qualifizierten Prüfer“ durch die Wörter 
„einen qualifizierten Prüfenden“ ersetzt.

17.	§ 30 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „den“ durch das Wort 
„dem“ ersetzt. 

	 b)	� In Absatz 3 wird nach dem Wort „Fragen“ das Wort „zu“ 
gestrichen.

18.	§ 33 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 2 werden jeweils die Wörter „Kursteilneh-
merinnen oder Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kursteil-
nehmende“ ersetzt.

	 b)	� In Absatz 3 werden die Wörter „Kursleiterin oder den 
Kursleiter“ durch das Wort „Kursleitung“ ersetzt.

19.	§ 35 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	� „Das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission beruft 
ein weiteres Mitglied zur Protokollführung und regelt dessen 
Vertretung.“

20.	§ 40 wird wie folgt gefasst:

	 „§ 40 Zusammensetzung der Prüfungskommission

	� Abweichend von § 7 Absatz 1 wird für die Durchführung der 
Prüfung zum Erwerb der Mittleren Reife eine Prüfungskom-
mission eingesetzt, die aus einem vorsitzenden Mitglied, das 
gemäß § 125 Absatz 2 Satz 2 des Schulgesetzes durch die 
oberste Schulbehörde bestellt wird, sowie zwei weiteren Mit-
gliedern, in der Regel den Klassenleitungen der Jahrgangsstu-
fe 12, besteht. Den stimmberechtigten Vorsitz der Prüfungs-
kommission übernimmt eine Schulrätin oder ein Schulrat. An 
ihrer oder seiner Stelle kann auch eine geeignete Schulleitung 
mit dem Vorsitz beauftragt werden. Das vorsitzende Mitglied 
der Prüfungskommission beruft die weiteren Mitglieder der 
Prüfungskommission, regelt deren Vertretung und bestimmt 
innerhalb der Prüfungskommission, wer Protokoll führt. Die 
zuständige untere Schulbehörde kann weitere Lehrkräfte in 
die Prüfungskommission berufen.“

21.	§ 42 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

	 b)	� In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kursteilneh-
mende“ ersetzt.

22. �	In § 24 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3, § 26 Absatz 5 Num-
mer 5, § 32 Absatz 4 und § 34 Absatz 2 Nummer 4 werden 
jeweils nach dem Wort „Erziehungsberechtigten“ die Wörter 
„oder Sorgeberechtigten“ gestrichen.

23.	�In § 2 Absatz 3, § 14 Absatz 3 und § 20 Absatz 1 und Ab-
satz 2 Satz 2 werden jeweils die Wörter „Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmer“ durch das Wort „Kursteilnehmen-
de“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 26. November 2024

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2024 S. 307
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